
 

 
 
BU Nr. 102/2024 

 
 

Wahl der ehrenamtlichen Stellvertreter des Oberbürgermeisters 
 
 

Gremium am  

Gemeinderat 18.07.2024 öffentlich 

 
 

Beschlussvorschlag:  
Der Gemeinderat legt die Anzahl der ehrenamtlichen Stellvertreter des Oberbürgermeisters 
weiterhin auf vier Personen fest.  
 
Anschließend erfolgt die Wahl der vier ehrenamtlichen Stellvertreter des Oberbürgermeisters 
in je einem gesonderten Wahlgang.   

 

 
Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen: 
Kosten: keine 
Ansatz Haushaltsplan laufendes Jahr:  
Haushaltsplan Seite:  
Produkt:  
Maßnahme (nur investiver Bereich):  
Produktsachkonto:  
Überplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen:  
Außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen:  
Deckungsvorschlag: (wenn über-, außerplanmäßig)  

 

 
Bezug zum Kursbuch Weinstadt 2030:  
Kein direkter Bezug.   

 
 

Verfasser: 
05.07.2024, Haupt- und Personalamt, Beck    

 
 

Mitzeichnung: 
Fachbereich Person Datum Ergebnis 

Oberbürgermeister 
Scharmann, 
Michael, 
Oberbürgermeister 

08.07.2024 
Zustimmung 

Haupt- und 
Personalamt 

Beck, Jan 05.07.2024 
Zustimmung 
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Sachverhalt: 
Neben dem Beigeordneten als hauptamtlichem Stellvertreter des Oberbürgermeisters 
können gemäß § 49 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) auch 
ehrenamtliche Stellvertreter bestellt werden. Sie vertreten den Oberbürgermeister dann, 
wenn auch der Beigeordnete verhindert ist.  
 
Der Gemeinderat bestimmt die Zahl der ehrenamtlichen Stellvertreter. In Abstimmung mit 
den Fraktionen schlägt die Verwaltung vor, wie bisher vier ehrenamtliche Stellvertreter zu 
bestellen.  
 
Nach § 48 Abs. 1 GemO werden die ehrenamtlichen Stellvertreter nach jeder Wahl des 
Gemeinderats neu bestellt. Sie werden in der Reihenfolge der Stellvertretung in je einem 
gesonderten Wahlgang gewählt.  
 
Für die nun beginnende Amtsperiode des Gemeinderats liegen die folgenden überein-
stimmenden Vorschläge der Fraktionen für die Wahl der ehrenamtlichen Stellvertreter des 
Oberbürgermeisters vor:  
 
erster ehrenamtlicher Stellvertreter:  Stadtrat Markus Dobler (CDU) 
zweiter ehrenamtlicher Stellvertreter: Stadtrat Armin Zimmerle (FWW) 
dritter ehrenamtlicher Stellvertreter:  Stadtrat Dr. Manfred Siglinger (GRÜNE) 
vierter ehrenamtlicher Stellvertreter:  Stadtrat Julian Künkele (SPD)   
 
Die Wahl findet grundsätzlich geheim und mit Stimmzetteln statt. Es kann offen gewählt 
werden, wenn kein Mitglied widerspricht.     
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